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Kommunikation

BAFU Bundesamt für Umwelt
BFE Bundesamt für Energie

DETEC Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et
de la communication

OFEV Office fédéral de l'environnement
OFEN Office fédéral de l'énergie

01.01.98 - 01.01.18 IIANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Umweltschutz

Klimapolitik

Zu Beginn der Pariser Klimakonferenz bekräftigte die Grüne Partei ihre Drohung, die
Schweiz wegen unzureichendem Klimaschutz zu verklagen, sollte der Bundesrat nach
dem Klimagipfel nicht beschliessen, die Treibhausgas-Reduktionsziele beträchtlich zu
erhöhen (-40% im Vergleich zu 1990). Ein ähnliches Anliegen hatte sich einige Monate
zuvor in den Niederlanden als erfolgreich erwiesen: Dort urteilte ein Bezirksgericht in
Den Haag, dass die unzureichende Klimapolitik gegen die Menschenrechte verstosse. Es
sei die Aufgabe der Regierung, die Bevölkerung eines Landes, das teilweise unter dem
Meeresspiegel liege, vor Gefahren des Klimawandels zu schützen. Dieses gerichtliche
Urteil bewirkt in den Niederlanden eine Erhöhung des Reduktionsziels von 17% auf 25%
bis 2020 gegenüber 1990. 1

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 01.12.2015
MARLÈNE GERBER

Im August 2016 konkretisierte sich eine von anderen Akteuren indizierte Klima-Klage:
Sich auf Art. 74 der Bundesverfassung (BV) zum Umweltschutz berufend, gemäss
welchem der Bund verpflichtet ist, den Menschen und seine Umwelt „vor schädlichen
oder lästigen Einwirkungen“ zu schützen, fasste eine Vereinigung von Seniorinnen den
Beschluss, die Schweiz auf unzureichenden Klimaschutz zu verklagen. Darüber hinaus
beruft sich der dazu gegründete Verein KlimaSeniorinnen auf das in Art. 10 BV
festgehaltene Recht auf körperliche Unversehrtheit. Gerade ältere Frauen seien
besonders von den schädlichen gesundheitlichen Folgen der Klimaerwärmung
betroffen, so etwa von Dehydrierung, Herz- und Kreislaufproblemen oder Hitzschlag.
Dem Vorstand gehören mit den grünen alt-Nationalrätinnen Anne Mahrer und Pia
Hollenstein sowie der ehemaligen Genfer National- und Ständerätin Christiane Brunner
(sp) landesweit bekannte politische Persönlichkeiten an. Zu den mehr als 300
Seniorinnen, die Ende Oktober mit einer über 150-seitigen, an die Bundeskanzlei sowie
an das UVEK, BAFU und BFE adressierten Klageschrift vorstellig wurden, gehört etwa
auch Judith Giovannelli-Blocher, Buchautorin und Schwester von Christoph Blocher. 2

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 23.08.2016
MARLÈNE GERBER

Mit einem Urteil vom September 2016 bestätigte das Bundesgericht – ebenso wie ein
Jahr zuvor das Bundesverwaltungsgericht –, dass die Erhöhung der Lenkungsabgabe
auf Brennstoffe per 1. Januar 2014 von 36 auf 60 Franken pro Tonne CO2 wegen
Verfehlung des Zwischenziels aus dem Jahr 2012 rechtens sei. Mit dieser Sache zu
befassen hatte sich das Gericht aufgrund einer Klage einer dem Mineralölsteuergesetz
unterstellten Firma, welche die Richtigkeit der Statistiken zur Beurteilung der
Zielerreichung in Frage stellte. Die Erdölbranche hatte das Urteil des
Bundesverwaltungsgerichtes im Vorjahr an das Bundesgericht weitergezogen. Bei den
Daten handle es sich um eine Schätzung, die mit grosser Unsicherheit behaftet sei. Die
Erhöhung der Lenkungsabgabe sei intolerant gegenüber allfälligen Ungenauigkeiten bei
der Messung. Das Bundesgericht vertrat hingegen die Ansicht, dass es keine Hinweise
gebe, dass die Statistiken „widersprüchlich, rechtsungleich oder willkürlich erstellt
resp. angewendet worden“ seien.
Aufgrund knapper Verfehlung des Zwischenziels 2014 hatte der Bund unterdessen eine
weitere Erhöhung der Lenkungsabgabe per Januar 2016 beschlossen, was erneut zu
Kritik von Seiten der Erdölbranche führte. 3

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 15.09.2016
MARLÈNE GERBER
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Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Migrationspolitik

Aus formaljuristischen Gründen lehnte es das Bundesgericht ab, Schweizer Bürgerinnen
und Bürgern beim Familiennachzug die gleichen Rechte einzuräumen wie EU-
Staatsangehörigen. Gemäss Freizügigkeitsabkommen können EU-Bürger ohne weitere
Formalitäten ihre Kinder bis zum 21. Altersjahr in die Schweiz holen. Das gilt nicht für
die Kinder von Schweizer Bürgerinnen und Bürgern mit einer Drittstaatsangehörigkeit.
Diese sind nach wie vor dem alten Gesetz über Aufenthalt und Niederlassung (ANAG)
unterstellt und deshalb ab dem 18. Lebensjahr vom Nachzug ausgeschlossen. Die
Lausanner Richter befanden, selbst wenn dadurch das Diskriminierungsverbot und das
Gebot der Rechtsgleichheit in der Bundesverfassung unterlaufen werden, so sei die
Ungleichbehandlung vom Gesetzgeber bewusst in Kauf genommen worden, weshalb
eine Korrektur durch das Bundesgericht nicht angebracht sei. Diese drohende
Ungleichbehandlung war bereits bei den Gesetzesänderungen aufgefallen, die im
Zusammenhang mit dem FZA vorgenommen werden mussten, doch hatte der Bundesrat
damals auf das geplante neue AuG verwiesen, das eine weit gehende Gleichstellung
bringen soll. Auch die SPK des Nationalrats verzichtete darauf, diese
Ungleichbehandlung durch eine vorgezogene Änderung dieser Bestimmung prioritär
anzugehen. 4

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 18.01.2003
MARIANNE BENTELI
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